
Initiativantrag  

an die Diözesanversammlung 

der KLJB München und Freising 

vom 20. bis 22. März 2015 in Aschau, Chiemgau 

 

Antragsteller: Diözesanvorstand 1 

Antragsgegenstand: Delegation der Änderung von GeschO und WahlO auf den 2 

Diözesanausschuss 3 

 4 

Antragstext:  5 

Die Diözesanversammlung der KLJB München und Freising möge Folgendes beschließen. 6 

Gemäß § 19 Absatz 2 Buchstabe d der Satzung überträgt die Diözesanversammlung die 7 

Aufgaben „ Änderung der Geschäftsordnung“ und „Änderung der Wahlordnung“ auf den 8 

Diözesanausschuss. 9 

 10 

Insbesondere sind folgende Änderungen der Geschäftsordnung durchzuführen: 11 

 12 

Änderung des § 31 Geschäftsordnung zu folgender Fassung: 13 

Der Diözesanvorstand ist beschlussfähig, wenn ordentlich eingeladen wurde und mindestens die 14 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher 15 

Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Mehrzahl der 16 

ehrenamtlichen Stimmen. 17 

Änderung des § 27 zu folgender Fassung: 18 

§ 27 Sitzungen 19 

(1) Die Termine der Diözesanvorstandssitzungen werden vom Diözesanvorstand selbst 20 

festgelegt. 21 

(2) Entscheidungen die auch den Rechtsträger der KLJB (§ 1 Abs. 3 der Satzung) 22 

betreffen, werden in einer separaten Sitzung getroffen. An diesen Sitzungen 23 

nehmen vier vom Diözesanvorstand delegierte Mitglieder und die 24 



Vorsitzenden des Rechtsträgers teil. Für diese Sitzungen gelten die 25 

Bestimmungen für den Diözesanvorstand entsprechend. 26 

 27 

Diese Übertragung endet mit Ablauf des 05.05.2015 (Termin Mai-DA). 28 

Begründung: 29 

Erfolgt mündlich. 30 


